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    Zwischen religiöser Gewissheit und organisierter Angst entwirft Der Hexenhammer eine radikale Logik der Verfolgung, in der vermeintliche Dämonenwissen, juristische Routine und moralische Panik zu einem System verschmelzen, das Wahrheit behauptet, Zweifel kriminalisiert und die Gesellschaft in ein beunruhigendes Gefüge aus Autorität, Beweisführung und Gehorsam verwandelt, indem es die Grenzen zwischen Sünde und Straftat, Glaubenssatz und Beweis, innerem Verdacht und öffentlichem Urteil verwischt und ein Weltbild etabliert, das sich gegen Einwände abschirmt, nach innen immer schlüssiger wirkt und nach außen mit der Wucht institutioneller Sprache, theologischer Begründung und prozeduraler Detailfülle den Anspruch auf Unwiderlegbarkeit erhebt.

Der Hexenhammer, traditionell Heinrich Institoris (auch Kramer) und Jakob Sprenger zugeschrieben, ist ein lateinischer Traktat der Dämonologie und ein inquisitorisches Handbuch aus dem ausgehenden Mittelalter, erstmals 1487 gedruckt. Sein Entstehungskontext ist das Heilige Römische Reich, in dem kirchliche und weltliche Gerichtsbarkeiten sich zunehmend der Verfolgung vermeintlicher Hexerei widmeten. Das Werk gliedert sich in drei Teile und verbindet theologische Argumentation mit rechtlicher Anweisung. Es richtet sich an Prediger, Richter und Obrigkeiten und versucht, deren Vorgehen zu standardisieren. Moderne Ausgaben in deutscher Sprache präsentieren meist alle drei Teile gemeinsam und machen das historische Dokument einer breiten Leserschaft zugänglich.

Die Ausgangslage des Werkes ist eine umfassende Behauptung der Realität von Hexerei und dämonischer Einwirkung, die mit scholastischen Mitteln begründet und gegen Einwände abgeschirmt wird. Die ersten beiden Teile definieren Begriffe, sortieren angenommene Praktiken und bewerten vermeintliche Schadenswirkungen, während der dritte Teil Verfahren und Rollen der Beteiligten im Prozessgeschehen ordnet. Das Leseerlebnis ist geprägt von strenger Systematik, repetitiver Beweisführung und einem eindringlichen Ton, der Gewissheit erzeugen soll. Man begegnet einer Stimme, die Autorität aus der Verknüpfung von Theologie, kanonischem Recht und Fallbezug bezieht und so einen Leitfaden für Denken und Handeln beansprucht.

Stilistisch bewegt sich der Text in der gelehrten Disputationskultur seiner Zeit: Thesen werden aufgestellt, Einwände modellhaft vorgetragen, Autoritäten angeführt und mit syllogistischer Strenge in ein vermeintlich unumstößliches Gefüge gebracht. Die Sprache ist apodiktisch, pastoral und juristisch zugleich; sie will überzeugen, ermahnen und anleiten. Der Ton bleibt oft alarmistisch, indem er Gefahren steigert und die Dringlichkeit prozeduraler Konsequenz betont. Wiederholungen dienen der Festigung von Dogmen, Verweisapparate der Verankerung im anerkannten Wissen. Wer das Werk liest, begegnet einer Rhetorik, die ihren Geltungsanspruch aus Texttraditionen schöpft und Zweifel als Bedrohung der Ordnung markiert.

Zentrale Themen sind die Kopplung von Glaubensgewissheit und institutioneller Macht, die Konstruktion von Feindbildern und die Ordnung von Wissen, die sich als eindeutige Wahrheit ausgibt. Besonders sichtbar sind geschlechterpolitische Vorannahmen: Weiblichkeit wird in weiten Teilen als gefährdetes, verführbares oder gefährliches Prinzip gefasst, was dem Text bis heute einen deutlich misogynen Zug verleiht. Ebenso bedeutsam ist die Frage nach Beweisen und Geständnissen, die unter den Bedingungen asymmetrischer Verfahren entstehen dürfen. Das Werk zeigt, wie juristische Formen, religiöse Argumente und soziale Ängste sich gegenseitig verstärken und daraus eine Logik der Unerbittlichkeit hervorbringen.

Für heutige Leserinnen und Leser bleibt Der Hexenhammer relevant, weil er Mechanismen der Angstproduktion, der normativen Sprache und der autoritativen Wissensbehauptung exemplarisch offenlegt. Man lernt, wie Diskurse Beweise formen, wie Verfahren Weltbilder stabilisieren und wie leicht Zweifel als Illoyalität etikettiert werden kann. Die Lektüre sensibilisiert für moralische Paniken, Verschwörungserzählungen und die Erosion rechtsstaatlicher Standards. Sie lädt dazu ein, Autorität, Expertise und Beweislast kritisch zu befragen und die Grenze zwischen Überzeugung und Zwang zu erkennen. So wirkt das Buch als warnendes Dokument, das historische Verfolgungserfahrungen mit gegenwärtigen Debatten über Wahrheit und Macht verbindet.

Eine Einleitung zu allen drei Teilen kann nur dazu ermutigen, das Werk mit historischer Distanz und methodischer Sorgfalt zu lesen. Die Detailfülle der Definitionen und Verfahren verlangt Geduld, belohnt aber mit einem präzisen Blick auf die Logik einer vergangenen Ordnung, deren Wirkungen lange nachhallten. Zugleich ist die Lektüre aufgrund ihrer Gewaltrhetorik, ihrer Strafvorstellungen und ihrer feindseligen Zuschreibungen belastend. Wer sich darauf einlässt, erhält nicht nur Zugang zu einer Schlüsselschrift der europäischen Verfolgungsgeschichte, sondern auch ein Instrumentarium, um sprachliche, rechtliche und moralische Muster zu erkennen, die bis in aktuelle Auseinandersetzungen hineinreichen und zur Reflexion über Verantwortung in Institutionen anregen.
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    Der Hexenhammer, traditionell Heinrich Institoris (Kramer) und Jakob Sprenger zugeschrieben, ist ein lateinischer Traktat des späten 15. Jahrhunderts in drei Büchern, der kirchliche und juristische Antworten auf vermeintliche Hexerei systematisiert. Die Verfasser verbinden scholastische Argumentation mit kirchenrechtlichen Verweisen, um die Bekämpfung von als häretisch verstandenen Praktiken zu legitimieren. Die drei Teile folgen einer didaktischen Ordnung: Zunächst werden Grundbegriffe, theologische Prämissen und Einwände erörtert; danach werden Formen des vermuteten Schadens und Gegenmittel dargestellt; schließlich entwirft das Werk Verfahrensregeln für Ermittler und Richter. Ziel ist ein einheitlicher, aus Autoritäten abgeleiteter Umgang mit dem Phänomen.

Das erste Buch legt die theoretische Grundlage. Es argumentiert, dass Hexerei real sei, auf dämonische Kooperation zurückgehe und daher als Abfall vom Glauben zu behandeln sei. Autoritäten aus Bibel, Kirchenvätern und scholastischer Theologie werden herangezogen, um Macht und Grenzen des Teufels zu bestimmen und zugleich die Zulassung des Übels durch göttliche Vorsehung zu erklären. Ein zentrales Anliegen ist die Zurückweisung von Skeptikern, die die Wirksamkeit von Zaubereien bestreiten. Die Struktur erfolgt in disputationsartigen Fragen und Antworten, die Begriffe klären, Fälle unterscheiden und eine vermeintlich rationale, konsistente Grundlage für spätere praktische Schritte aufbauen.

Innerhalb dieses theoretischen Rahmens entwickelt das Werk weitreichende Annahmen über menschliche Anfälligkeit und Motivation. Prominent sind geschlechtsbezogene Thesen, die Frauen häufiger als gefährdet darstellen und damit soziale Vorurteile der Zeit reflektieren. Zugleich beschreibt das Buch Formen des Paktierens, Versuchungswege und die Rolle von Illusion und Sinnestäuschung, etwa wenn nächtliche Reisen oder Verwandlungen erörtert werden. Wiederholt wird abgewogen, was naturhaft, übernatürlich oder bloß eingebildet sei, um den Spielraum diabolischer Einwirkung zu definieren. Damit schärft der erste Teil Kriterien, anhand derer vermeintliche Phänomene eingeordnet und theologisch als strafwürdige Häresie oder als Täuschung gedeutet werden.

Das zweite Buch wendet sich der Praxis zu und sammelt Berichte über angebliche Schadenszauber. Es behandelt Beeinträchtigungen von Gesundheit, Fruchtbarkeit, Ernte und Wetter, erläutert vermutete Mittel und Wirkweisen und prüft, wann natürliche Ursachen genügen und wann dämonische Beihilfe unterstellt wird. Parallel werden geistliche Gegenmittel umrissen, etwa Buße, Gebet und kirchlich gebilligte Exorzismen, und zugleich abergläubische Praktiken verworfen. Die Darstellung folgt einem kasuistischen Zugriff, ordnet Einzelfälle und stellt Merkmale zusammen. Das Buch will Seelsorgern und Richtern Unterscheidungskriterien geben und theologische Kohärenz behaupten, während es praktische Warnungen und vermeintliche Erkennungszeichen zusammenstellt und bereitstellt.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses mittleren Teils liegt auf vermeintlichen Wegen der Verführung und Verstrickung. Beschrieben werden Rekrutierungsszenarien, Eide und Zeichen der Bindung sowie behauptete Angriffe auf Kinder, Sexualität und Fortpflanzung. Die Autoren verknüpfen diese Motive mit moralischen Appellen, plädieren für kirchliche Disziplin und sehen in seelsorglicher Kontrolle ein Bollwerk gegen vermutete Gefahren. Gleichzeitig betonen sie, dass nicht jedes auffällige Geschehen als Zauberei zu deuten sei, und fordern, natürliche Ursachen, Täuschung und Betrug abzuwägen. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld zwischen generalisierenden Verdächtigungen und dem Anspruch, differenziert zu prüfen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Das dritte Buch entfaltet ein Prozesshandbuch. Es regelt Zuständigkeiten zwischen kirchlichen und weltlichen Instanzen, beschreibt Vorermittlung, Denunziation, Verhör, Zeugenschaft und Haft, und legt dar, unter welchen Bedingungen Zwangsmittel eingesetzt werden dürfen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Beweisführung: Ruf, Indizien, Geständnisse und Widerrufe werden abgestuft, Risiken von Falschbeschuldigungen benannt und Verfahrensfehler als Gefahr für Recht und Seelenheil markiert. Auch Formen der Absolution, Buße und die Bandbreite möglicher Strafen werden skizziert. Ziel ist, einheitliche Schritte zu definieren, die aus Sicht der Autoren Häresie bekämpfen und zugleich richterliche Vorsicht sowie formale Korrektheit wahren sollen.

Als Ganzes verbindet der Hexenhammer Autoritätsbelege, dogmatische Systematik und praxisorientierte Anweisungen zu einem Instrument der Disziplinierung. Er trug zur Standardisierung von Vorstellungswelten über Hexerei bei und beeinflusste Diskurse und Verfahren der Frühen Neuzeit, auch wenn er nicht überall und jederzeit den gleichen Rang besaß und früh Widerspruch erfuhr. Nachhaltig wirkte die Verknüpfung von Dämonologie, Geschlechterstereotypen und Strafrecht, die Wahrnehmungen und Handlungslogiken prägte. Moderne Lektüre erkennt darin weniger ein neutrales Kompendium als ein Dokument von Ängsten, Machtansprüchen und sozialen Konflikten. Das Werk steht exemplarisch für Dynamiken, die Glauben, Recht und Gewalt miteinander verschränken.
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    Der Hexenhammer (Malleus Maleficarum) entstand im ausgehenden 15. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich, in einer Epoche tiefgreifender institutioneller Umbrüche. Die päpstliche Kurie, der Dominikanerorden und die Inquisitionsgerichte prägten die religiös-juristische Landschaft; Universitäten wie Köln, Mainz und Erfurt bildeten das scholastische Umfeld. Der Buchdruck hatte sich seit Mainz in den 1450er Jahren etabliert und verbreitete gelehrte Texte überregional. Unter Papst Innozenz VIII. erhielt die Bekämpfung vermeintlicher Hexerei neue Autorisierung. Diese institutionellen Konstellationen bildeten den Rahmen, in dem Heinrich Institoris (Heinrich Kramer) und der namentlich genannte Jakob Sprenger ihr Werk verfassten und verbreiteten.

Der Text knüpfte an ältere theologische und kanonistische Traditionen an. Augustinus’ Dämonenlehre, Thomas von Aquins Angelologie und kanonisches Recht seit dem Decretum Gratiani bildeten Argumentationsquellen. Zugleich stritt der Diskurs über den sogenannten Canon Episcopi, der nächtliche Flüge und Versammlungen als Einbildung deutete. Spätmittelalterliche Häresieprozesse und regionale Hexenverfolgungen, etwa im Wallis und am Oberrhein im 15. Jahrhundert, hatten Muster inquisitorischer Praxis vorgeprägt. Aus Beichtlehre, Bußpraxis und römischrechtlicher Beweislehre entstand so ein Vokabular, das der Hexenhammer systematisch zusammenführte, um die Wirklichkeit von Schadenszauber und Teufelspakt als rechtsrelevante Vergehen zu definieren und die Zuständigkeit von Klerus und Obrigkeit zu untermauern.

Unmittelbarer Hintergrund waren Kramers Aktivitäten als Dominikanerinquisitor in den 1480er Jahren. Die päpstliche Bulle Summis desiderantes affectibus (1484) bestätigte ihm und dem als Ordensoberem angeführten Jakobus Sprenger Vollmachten zur Verfolgung von Hexerei in deutschen Diözesen. 1485 scheiterte Kramer in Innsbruck an Widerstand des Brixener Bischofs Georg Golser, der sein Vorgehen missbilligte. In dieser Situation verfasste Kramer den Hexenhammer, der die Bulle abdruckte und Widersacher polemisch adressierte. Frühdrucke datieren auf 1486/1487; sie zirkulierten im südwestdeutschen Raum. Die spätere Forschung bezweifelt Sprengers Mitautorenschaft, obwohl sein Name auf dem Titel und in Approbationen geführt wurde.

Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil legt lehrhafte Argumente vor, die Existenz und Wirksamkeit von Hexerei und Teufelspakt bejahen und abweichende Meinungen als häretisch brandmarken. Der zweite Teil katalogisiert angenommene Praktiken des Schadenszaubers sowie seelsorgliche Gegenmittel. Der dritte Teil bietet Verfahrensregeln für Richter: Zuständigkeiten, Beweismaß, Zeugenbefragung, Verhör unter Eid und unter Folter, sowie Urteilsfindung und Strafen. Der Hexenhammer verband scholastische Autoritäten mit römischrechtlichen Formen des Inquisitionsprozesses und zielte darauf, kirchliche und weltliche Gerichtspraxis im Umgang mit Hexereiverdacht zu standardisieren. Er enthält zahlreiche Beispiele, Formeln und Fragekataloge, die als unmittelbare Arbeitshilfe verstanden werden konnten.

Prägend ist die im Text verankerte Geschlechterperspektive. Der Hexenhammer behauptet eine besondere Anfälligkeit von Frauen für Hexerei und begründet dies mit zeitgenössischen Vorstellungen von Körper, Sexualität und Glaubensschwäche; dadurch trug er zur weiblich konnotierten Hexenfigur bei. Er bejaht körperliche Realitäten wie angebliche Hexenflüge und Sabbatzusammenkünfte und wendet sich gegen skeptische Lesarten des Canon Episcopi. Gleichzeitig verschärft er Beweisführungen, indem Indizien, moralische Reputation und erzwungene Geständnisse hohes Gewicht erhalten. Diese Verbindung aus Misogynie, Dämonologie und Prozesslehre machte den Text für Praktiker attraktiv, stieß jedoch auch bei einzelnen Theologen und Juristen auf Kritik.

Der Buchdruck verbreitete den Hexenhammer in zahlreichen Auflagen vom späten 15. bis ins 17. Jahrhundert, oft mit Abdruck der päpstlichen Bulle und eines Kölner theologische Gutachtens. Die Rezeption war regional und institutionell unterschiedlich: Manche Gerichtspraxis orientierte sich daran, andere Autoritäten warnten vor Übertreibungen oder methodischen Fehlern. Spanische und italienische Inquisitoren nutzten oft eigene Handbücher, während im Reich und in Teilen Mitteleuropas der Text häufiger zitiert wurde. Die Angabe Sprengers als Mitautor und die Authentizität mancher Approbationen wurden bereits früh und in der modernen Forschung wiederholt in Frage gestellt. Gleichwohl blieb der Text in Bibliotheken, Gerichtskammern und Predigtliteratur präsent.

Im 16. und frühen 17. Jahrhundert nahmen Hexenprozesse in vielen Territorien des Reiches stark zu, häufig vor weltlichen Gerichten. Die peinliche Gerichtsordnung Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina, 1532) kodifizierte Folter- und Beweisregeln und bot Bezugspunkte für Verfahren, ohne den Hexenhammer zur Norm zu erheben. Zeitgenössische Demonologien – etwa Jean Bodins De la démonomanie des sorciers (1580) oder Martin Del Rios Disquisitiones magicae (1599–1600) – diskutierten ähnliche Themen und zitierten oder kontrastierten Kramers Positionen. So stand der Hexenhammer in einem dichten Netz gelehrter und praktischer Texte, die Recht, Theologie und Obrigkeitspraxis verbanden.

Als Kommentar zu seiner Epoche spiegelt der Hexenhammer Ängste vor Ketzerei, sozialer Destabilisierung und dämonischer Bedrohung, kanalisiert durch Institutionen von Kirche und Obrigkeit und beschleunigt durch den Buchdruck. Er knüpft an scholastische Autoritäten an, übersetzt sie in forensische Anleitungen und zielt auf eine enge Kooperation von Kirchengerichten und weltlichen Räten. Das Werk trug zur Konsolidierung eines gemeinsamen Vokabulars von Schuld, Beweis und Strafe bei, das die Hexereiverfolgungen der Frühen Neuzeit begleitete. Seine Persistenz in Auflagen und Zitaten macht es zu einem aufschlussreichen Spiegel der rechtlich-theologischen Kultur um 1500 und danach.
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(Malleus maleficarum)Was sich bei der Zauberei zusammenfindet1. Der Teufel2. Der Hexer oder die Hexe3. Die göttliche ZulassungAus dem Lateinischen übertragen und eingeleitet vonJ. W. R. Schmidt1906
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«Deus neque vult mala fieri…» trägt der Hexenhammer voran. Als sehr junger Student begann ich, dieses kulturgeschichtlich gewichtige Buch zu übertragen. Die ersten Bögen wanderten bald in eine Schreibtischschublade, wo sie fast zwanzig Jahre dämmernd lagen. Ohne es zu ahnen, ließ ich zwei Lustren verstreichen, beschäftigte mich mit ganz andern Pflichten und griff erst auf äußeren Wink wieder nach dem fast vergilbten Manuskript. Nun, da die Übersetzung endlich ans Licht tritt, soll sie trotz aller Kürzung weder Farbe noch Schwermut des Ursprunges verlieren, wohl aber die ungebrochene Wucht seiner Sätze bewahren.
Seither haben sich im Wechsel der Jahre Freuden in Schmerzen und Schmerzen in spärliche Freuden verwandelt; meine Sicht auf den «Malleus maleficarum[1]» blieb jedoch unverrückt. Ich halte weiterhin dafür, dass über Verfasser wie Inhalt zu hart, vor allem zu einseitig geurteilt wurde. Wer den langen Weg der Teufels- und Hexenvorstellungen nicht nachzeichnete, verurteilte blindlings. Widersprachen Richter der römischen Kirche oder keiner Kirche, so luden sie die ganze Schuld freudig ihr auf und schrien sich heiser. Ich will weder beschönigen noch schelten, doch das Messen darf nicht kürzer sein als der Stoff.
Gewiss, die Kämpfer gegen den Wahn waren tapfere, redliche Männer; je älter ihr Jahrhundert, desto gefährlicher ihr Bekenntnis. Dennoch klingen die Auswürfe eines Horst oder Hauber heute mehr possierlich als erschütternd. Hauber kannte kein Maß, als er den Hexenhammer verhöhnte. Er schimpfte: «Bosheit, Dummheit, Unbarmherzigkeit, Heuchelei, Arglist… herrschen durch und durch in dem ganzen Buch… Mehr wie ein Hencker, als wie ein Geistlicher.» Solche Tiraden zischten wie Bierzeitungswitze. Derb waren sie aus ehrlichem Herzen, doch sie verrieten enges Blickfeld und völlige Humorlosigkeit. Kein Wunder, dass sein Urteil in gelehrten Kreisen oft nur kopfschüttelndes Staunen erntete.
He fuhr fort: «So dumm, so boshaft, so arglistig… Er schreibt von Verbrennen mit einem sang-froid… führt ohnanständige Scherze wie ein Pöckel-Heering an… kennt die Bordelle wie eine Bade-Mutter.» Das Urteil entsprang heftigstem Eifer, beweist aber nur die Einseitigkeit des Urteilenden. Hätte Hauber Sinn für Schalk besessen, er hätte über die gegen die Weiber gerichtete Kanonade gelacht, denn die grellste Stelle stammt aus Johannes Chrysostomus, jenem hochverehrten Kirchenvater. Gerade dieser asketische Meister warnte fromme Brüder eindringlich, weil er weibliche List für größte Falle jedweder Heiligkeit hielt, und malte darum bewusst in grellen Farben und überbordender Galle.
Schon Jahrtausende vor Chrysostomus warnte Buddha seine Jünger: «Unergründlich verborgen, wie im Wasser des Fisches Weg, ist das Wesen der Weiber.» Ananda fragte: «Wie sollen wir uns gegen ein Weib benehmen?» – «Vermeidet ihren Anblick.» – «Und wenn wir sie sehen?» – «Redet nicht.» – «Wenn wir reden müssen?» – «Seid wachsam über euch selbst.» Solche Farben trägt man dick auf, damit das Bild in jedem Winkel leuchtet. Der fernöstliche Mahner teilte also den Pessimismus mit dem griechischen Prediger, und beide lieferten Institoris willkommene Munition für seine Tirade über den vermeintlichen Femina-Ursprung jedweder dämonischen Verblendung.
Behaupten, ein Mönch dürfe nicht von fleischlichen Dingen wissen, ist abgeschmackt. «Den Reinen ist alles rein.» Unsere geistlichen Väter freuen sich beileibe oft reichlicher Nachkommenschaft, ohne dass jemand daran Anstoß nimmt. Wissen ist kein Makel, sondern Werkzeug gegen Unrat. Darum kann auch Institoris mit derben Beispielen aus Hebammenstuben, Badehäusern und Beichtstühlen operieren, ohne sein Ordenskleid zu besudeln. Wer den Körper verschweigt, macht ihn erst zum Geheimnis des Teufels. Also keine Scheu, kein fauler Puritanismus: das Gift muss man sehen, um es behandeln zu können. Dies ist sein Einwand gegen Haubers prüde Tadel, im Detail vorgetragen.
Wir sind längst über kurzsichtiges Verdammen hinaus. Joseph Hansen hat in seinen «Quellen und Untersuchungen» von 1901 eine enorme Ernte originaler Texte eingebracht, aus der ein verlässliches Bild von Entstehung und Wucherung der Hexenidee wächst. Schon die «Apologia» des Hammerbuches betont, es stütze sich gänzlich auf Schriften der Väter und Scholastiker und addiere aus eigenem kaum etwas. Diese Selbstaussage hätte vorschnelle Richter vor blinder Verdammung bewahren können, doch wer nicht liest, richtet am liebsten. Nun liegt das Material offen, und kein Zweifelnder kann sich auf Unwissen berufen. Es zeigt den Hexenhammer als finalen Schlussstein einer alten Kathedrale.
Der Hexenhammer erscheint somit als Schlussstein eines Baus, an dem Jahrhunderte gemeißelt haben. Ob dieses Gebäude Schmach für Menschheit und Christentum sei, steht außer Frage; das Buch zieht nur die letzten logischen Konsequenzen aus öffentlich gelegten Prämissen. Versetze man sich an den Rand des Mittelalters: der Hammer musste erscheinen, denn das Feld lag gepflügt, gesät und nach Schrecken begierig. Wer das erkennt, wundert sich eher, dass er nicht noch früher losbrach. Jede Kanzel, jede Marktgeschichte, jedes Bildfenster ließ den Bösen leibhaftig tanzen; fliegende Ziege, fett gesalbter Besen, verwunschene Butter waren Alltag im Volksempfinden und Herzangst.
Die Gelehrten boten unerschöpfliches Material; Prediger trugen es in jede Stube. Dem gemeinen Mann war der gesellige Teufel immer verständlicher als der entrückte Schöpfer. Bei Krankheit lief man zuerst zur Besprecherin, nicht zum Doktor. Ohne Dampf, Gas und Buchdruck klärten Gerüchte die Welt. Was uns fortschrittliche Selbstverständlichkeit scheint, war damals unerreichbares Wunder. So wucherte der Aberglaube, und der Hammer fand reichlich Nägel zu treiben. Predigten über den Teufel waren gern gehörte Schaustücke; man konnte ihn verspotten, bestoßen und doch fürchten. Der Unterhaltungswert übertraf jede Dogmatik, und Hölle war greifbarer als Himmel. So sah die Arena aus.
Zweifler gab es immer; doch waren sie wenige. Luther selbst glaubte fest an «Wechselbälge» und «Kilkropfe». Die Seuche wurde epidemisch, nachdem jahrhundertelange Predigten die Seelen erweicht, geschreckt, gefügig gemacht hatten. Der Hammer fand also eine entzündete Atmosphäre, in der Funken sofort Feuer wurden. Überall flackerten Berichte von Milchdiebstahl, Krötenpesten, Sturmsaat; kein Schaden ohne Hexe. Dorfrichter verlangten Rezepte, Laienbrüder beschworen Eide, Mütter beschuldigten Nachbarinnen. So kam es, dass die spätmittelalterliche Welt den Ketzercodex bereitwillig als Gerichtshandbuch annahm, bevor das Buch überhaupt gebunden war. Folklore war Gesetz, Gerücht Beweis, und Geständnis leicht erzwingbar durch Glut und Daumenschraube.
Hansen verzeichnet von 1258 bis 1526 siebenundvierzig päpstliche Erlasse gegen Zauberei, ferner sechsundvierzig einschlägige Schriften aus 1270-1540: «Arnaldus de Villanova, De maleficiis», «Johannes Nider, Formicarius», «Nicolaus Jacquerius, Flagellum haereticorum», «Angelus Politianus, Lamia» und viele mehr. Der Nährboden war reichlich gedüngt. Jede neue Bulle legte Glut unter die Asche, jede Abhandlung reihte ein weiteres Argument für Folter und Feuer ein. Die gelehrte Bibliothek verwandelte sich in ein Arsenal, bis Institoris nur noch kompilieren musste, um ein panzergraues Strafmanual zu schaffen. So konnte er überall mit Fußnoten und Autoritäten wuchern, gleichwohl aber neu wirken, für jedes Gericht.
Die Frankfurter Ausgabe von 1588 ruft eine Parade von Gewährsleuten auf: «Dionysius Areopagita, Chrysostomus, Augustinus, Thomas Aquinas, Bonaventura, Rabbi Moses, Concilia, Jura Canonica…» Schon diese Fülle lässt ahnen, wie gering der selbständige Anteil der Verfasser wirklich war. Wie ein Katapult schleudert das Register Namen über die Seiten, damit jeder Zweifler erschlagen werde von Patristik und Scholastik. Für jedes Argument findet sich ein heiliger Kronzeuge; wer dann wagt zu widersprechen, widerspricht gleich einem Heer von Seligen. So wird Gelehrsamkeit zum Drohruf, Fußnote zum Schlagstock, und der Hexenhammer kann sich als Schrift ganzer Jahrtausende verkaufen, ohne Skrupel.
Sogar der Titel ist geliehen. «Malleus haereticorum» zierte um 400 Hieronymus, später Bischof Hugo von Auxerre, Robert le Bougre, Bernhard von Caux. Um 1420 nannte Johann von Frankfurt sein Werk «Malleus iudaeorum». Institoris und Sprenger schmiedeten also kein neues Eisen, sie schlugen nur fester zu. Doch genau diese lautstarke Wiederverwertung gab dem Buch unverzüglich Ruf. Wer Malleus hört, denkt an Zermalmen; das Wort selbst klingt nach Amboss und Schlacken. Damit wird die Gesetzesrolle zum Werkzeug, die Theorie zum Hammer. Schon auf dem Titelblatt bebt Bedrohung; kein Leser erwartet Gnade, alle erwarten Schläge. Genau das wollten sie.
Die Feder hielt wohl Heinrich Institoris. Trotz aller borrowten Waffen merkte er, dass selbst in seinem finsteren Zeitalter Menschen sich nicht vom Teufel reiten ließen. Als er das fertige Werk mit Universitätsglanz schmücken wollte, wandte er sich an Köln, damals höchstberühmt. Ein günstiges Gutachten sollte wie ein Stallritterschlag wirken, um künftige Bedenken abzuschlagen. Schließlich hatte Institoris sich mit Ketzern, Stadträten und Bischöfen angelegt; ein akademisches Siegel würde Tür und Tor öffnen. So reichte er den Hammer nach Colonia, hoffend, dort klänge er wie Engelsglocke, nicht wie Schmiedeschlag. Die Reaktion blieb jedoch verhalten und spröde. Ende.
Dekan Lambertus de Monte las das Manuskript und schrieb: «Die zwei ersten Teile enthalten nichts gegen Philosophen oder Glauben. Der dritte Teil ist zu billigen, soweit er den Canones nicht widerspricht. Der Traktat gehöre in die Hände gelehrter, gewissenhafter Männer.» Nur vier Professoren setzten ihre Namen darunter. Das war alles andere als die ungezähmte Lobrede, die Institoris ersehnte. Die Formel «soweit nicht widerspricht» klang wie ein Sicherungsbolzen, und die Einschränkung auf einen engen Kreis von Kennern bremste jede Volkswirkung. Statt Ruhmestrompeten hörte er einen gedämpften Gong, der im Gerichtssaal verhallen könnte. Enttäuschung stieg in ihm auf.
Das blasse Zeugnis genügte den Autoren nicht. Institoris hatte schon 1485 in Innsbruck erlebt, wie wenig Autorität ihm half: Beim Versuch, einen Hexenprozess anzuzetteln, erntete er Spott; Bischof Golser wies ihn höflich aus dem Land und murmelte, der Mann erscheine ihm altersmüde und kindisch. Solche Schlappen sollten sich nicht wiederholen. Institoris schwankte zwischen Groll und Ehrgeiz. Er schwor sich, die nächste Kampagne mit unbestreitbaren Garantien zu unterfüttern. Er wollte keine zweite Vertreibung, keine schallenden Glocken der Lächerlichkeit. Also schmiedete er einen Plan, der die Schranken der Redlichkeit sprengen sollte. Kalkül trat an Stelle von Scham.
Darum fälschten sie eine zweite, kräftigere Approbation und hefteten sie all jenen Exemplaren bei, die nicht in Köln verkauft wurden. So lautete der neue Schutzbrief: «Approbatio et subscriptio doctorum almae universitatis Coloniensis…» gefolgt von einer Prozession feierlicher Sätze und vieler eigenhändiger Signaturen. Das Pergament glänzte wie frische Hostie, die Namen standen in zierlichen Lettern, die Siegel baumelten verheißungsvoll. Kein Leser ahnte, dass die unterzeichneten Professoren von der zweiten Fassung nichts wussten. Der Hammer trug nun eine Maske, die wie ein Heiligenschein schimmerte, doch nach Lack roch. Sein Klang war jetzt unleugbar amtlich und unheimlich zugleich.
Die Urkunde lobt die Inquisitoren, bescheinigt ihnen apostolische Vollmacht, verurteilt Prediger, die Hexen bestreiten, und fordert Fürsten, Klerus wie Laien auf, «tam piis votis inquisitorum» beizustehen. Vier Artikel stehen darin: 1. Lob des Amtes, 2. Hexenwerk ist möglich, 3. Predigen des Gegenteils ist Irrtum, 4. Jede Obrigkeit soll helfen. Namen wie «Lambertus de Monte», «Jacobus de Stralen», «Andreas de Ochsenfurt» reihen sich in glatter Lateinhand. Auch Udalricus Kridwiss, Cornelius de Breda und Theodericus Bummell zeichnen brav. Ein Notar, Arnold Kolich, besiegelt alles mit Formelworten und schwört, er habe alles gesehen, gehört und niedergelegt. Damit stand das Phantom felsenfest.
Dem gefälschten Gutachten folgt ein Pergament Maximilians, römischer König: ein rotes Siegel in blauer Kapsel, datiert Brüssel, 6. November 1486. Der Herrscher nimmt die Inquisitoren in seinen allseitigen Schutz, befiehlt allen Reichsuntertanen, ihnen Hilfe zu leisten und Widerspenstige mit Bann, Suspension, Interdikt zu zähmen. Er bestätigt ausdrücklich die Bulle Innozenz’ VIII., damit keine weltliche Obrigkeit vor der Hammerjustiz zurückweiche. Der Brief führt weite Titelkette: «archidux Austriae, dux Burgundiae, Lotharingae, Brabantiae…» und endet mit der Verheißung, allen Widerstand niederzuschlagen. So war der geistliche Krieg nun auch Reichssache, und das Schwert stand blank neben dem Kelch. Unterschrift genügte.
Mit Schutzbrief und Gutachten waren auch die einzigen wirklich neuen Lehren des Hammerbuches amtlich gebilligt. Erstens: Hexen fliegen leibhaftig durch die Lüfte, nicht bloß in Träumen. Zweitens: Selbst wenn eine Hexe reuevoll abschwört, darf der Inquisitor sie «propter specialem malitiam» dennoch dem Scheiterhaufen überantworten. Damit stellt sich der Hammer bewusst gegen kanonisches Recht, nach dem bußfertige Ketzer lebenslang eingemauert, aber nicht gebrannt werden sollten. Die neue Härte wurde zur Pflicht, und der Richter durfte nun sogar Gnade als Frevel auslegen. Der Weg zur Massentötung lag offen, glitschig von gelösten Prinzipien. Flammen hatten Dokumenten und Siegeln nichts mehr entgegenzusetzen.
Jetzt konnte der Feldzug beginnen. Am 5. Dezember 1484 unterzeichnete Papst Innozenz VIII. die Bulle «Summis desiderantes» – das Startsignal der grausigen Raserei, die Hunderttausende verbrennen ließ. Der Hexenhammer bildet lediglich den ausführlichen Kommentar zu diesem Dokument. Schon mit der Eröffnung des Lateintexts überrollt ein bleierner Trommelwirbel den Leser: Frömmigkeit verlangt, dass jede ketzerische Schatten ausgetilgt werde. Die Bulle bindet Folter an Seelenheilsfürsorge, steckt Rechtsgebiet, Kompetenzen, Strafen und Ausnahmeklauseln in eine einzige Walze. Wen sie trifft, den trennt kein Apell mehr vom Scheiterhaufen. Der Ton ist imperial und endgültig; Tinte wird zu Blut, bald. Überall.
Die Bulle hebt an: «Innocentius episcopus, servus servorum Dei… Summis desiderantes affectibus, ut fides catholica… augeatur et floreat.» Sie klagt, in Teilen des Reiches huldigten zahllose Personen beiderlei Geschlechts Dämonen, brächten mit Zauberwesen Geburten, Ernten, Tiere und Menschen um und quälten Leib und Seele. Die Formel greift zu Schockbildern: verkümmerte Trauben, erstickte Kälber, verweigerte Eheakte, abgelegter Glaube. Mit einem Zug wird jedes irdische Unglück auf maleficia zurückgeführt. So fest steht der Kausalnexus, dass Bedenken bereits als Mittäterschaft erscheinen. Sünde wird physisch, Religion medizinisch, Strafe chemisch geregelt. Kein Pardon, kein Zweifel, nur Tathergang und Verdammnis. Ende.
Sie schildert die Werke: «Incantationibus, carminibus, sortilegiis…» Hexen lassen «terrae fruges» verwelken, quälen Körper mit inneren und äußeren Schmerzen, blockieren Zeugungsakte, verleugnen den Taufglauben.» Um dagegen vorzugehen, bestätigt die Bulle die Inquisitoren Henricus Institoris und Jacobus Sprenger, erweitert ihr Gebiet auf Mainz, Köln, Trier, Salzburg und Bremen und verleiht ihnen «omni facultate… usque ad ultimum exterminium». Die meisten Grenzen fallen damit. Kein Richter darf sich fortan unter Jurisdiktionsfragen wegducken. Das Instrument passt in jedes Schloss, die Schuld steht vorab, das Urteil winkt wie ein fächelndes Feuer. Hemmungen werden als Auflehnung benannt, gegen Gott und Church.
Innozenz beklagt, einige Kleriker und Laien bestritten den Befehlsbereich der Inquisitoren, wodurch Verbrechen ungestraft blieben. Darum ordnet er an, dass niemand das Amt hindern dürfe; der Bischof von Straßburg soll Widersacher mit Exkommunikation, Suspension und Interdikt treffen, «omni appellatione postposita», notfalls das weltliche Schwert rufen. Alle Privilegien werden annulliert, jeder Schutzbrief versengt. Selbst wer sich auf päpstliche Dispenz berief, verliert sie, falls nicht «de verbo ad verbum» in dieser Bulle ausgedruckt. So treibt die Rechtsverkündung wie Salzsäure durch jedes Papier. Am Ende steht der Fluch: Wer diese Seite brechen will, ziehe den Zorn Gottes und der Apostel auf sich.
Kein Federstrich bleibt ohne Rückhalt: «Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam infringere… Si quis hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli incursurum.» Diese letzte Drohung spannt den Bogen vom Papstthron bis zum Marktplatz; sie macht jeden Druckfehler zur Gotteslästerung, jede Verzögerung zur Rebellion. Damit verschmolz Dogma, Gericht und Hinrichtung zu einer einzigen Walze, unter der bald Richter, Henker, Notar und Nachbar harmonisch marschierten. Wer noch zittern konnte, tat es nur im Verborgenen; öffentlich herrschten feierliche Gesichter, knisternde Fackeln, und das Parfüm von angesengtem Haar lag wie Weihrauch über der Stadt.
Als Verfasser des Haupttextes gilt Institoris; Sprenger setzte die Vorrede, eine «Apologia», davor: «Cum inter ruentis saeculi calamitates…» Darin erklärt er, das Werk sei zugleich alt und neu, kurz und lang; alt wegen Materie und Autorität, neu durch Zusammenstellung; fast nichts sei der eigenen Erfindung entsprungen. Er nennt es «malleum» gegen die Hexerinnen, verspricht Heilmittel, warnt Neugierige, dankt der Trinität und verweist das Härteste an künftige Richter, denen «iudicium durissimum» drohe. Der Ton ist salbungsvoll, die Bilder blutig, die Logik zirkelhaft. So schließt sich der Kreis: eine Zusammenstellung wird als Notwehr verkauft, doch in Wahrheit als Eroberungszug geführt.
Doch selbst wenn die Schöpfer nur Mosaiksetzer waren, bleibt das Ergebnis ein «Monstrum voll geistiger Sumpfluft». Zur Brutalität früherer Scholastiker tritt nun ein kaltblütiger, geschwätziger Zynismus, ein erbärmlicher Hang zur Menschenquälerei. Was Leser empört, erklärt zugleich sein historisches Gewicht: der Hammer traf auf Bereitschaft, schlug Funken, entzündete Feuer – und hinterließ die schwärzesten Flecken auf Gewissen und Geschichte. Seine Seite ist Spiegel und Warnschild, sein Echo hallt in modernen Ängsten, wo neue Dämonen nur andere Namen tragen. Wer die alten Flammen sieht, spürt auch heute den Qualm. Darum verdient das Buch keine Entschuldigung, wohl aber Erinnerung.





Ob es Zauberei gebe, erste Frage.

Inhaltsverzeichnis
Die Frage lautet, ob es ›gut katholisch‹ sei, Hexen zu behaupten, wenn das Gegenteil Ketzerei bedeuten soll. Sechs Gründe sprechen dagegen. 1. "Wer glaubt, dass irgendein Wesen außer dem Allschöpfer in einen anderen Zustand oder ein anderes Bildnis verwandeln kann, steht unter den Heiden." 2. Gäbe es Zauberwerk, müsse es aus Dämonenmacht stammen; könnten Dämonen Körper formen, würden sie die Welt zerstören. 3. Alle Krankheiten entspringen Ortsbewegung des Himmels, die Dämonen nicht ändern dürfen. 4. Gottes Werk übertrifft Teufels, daher kann dieser es nicht brechen. 5. Dämonen unterstehen den Sternen, also fehlt ihnen Gewalt. 6. Sie wirken nur durch Kunstmittel, die keine Gestalt schaffen.
Doch Gegenbeweise tauchen auf. Das Decretum[2] verkündet: "Wenn durch Zauber- und Hexenkünste mit Gottes heimlicher Zulassung und Satans Hilfe die eheliche Pflicht verhindert wird, sind drei nötig: Hexe, Teufel, Zulassung Gottes." Außerdem gilt: Stärkeres wirkt auf Schwächeres, und "es gibt keine Macht auf Erden, die ihm verglichen werden kann" (Job 41). Daraus folgern einige, Hexerei sei real. Der Antwortende greift drei Irrlehren an: keine Zauberei existiere; Hexe wirke nur in Einbildung; oder Wirkung sei echt, Hexe aber imaginär. Thomas nennt die erste Ansicht wirklich ketzerisch, weil Schrift bezeuge, Dämonen hätten Macht über Körper und Phantasie.
Er widerlegt alle drei Lehren mit Schrift, Gesetz und Praxis. Die Bibel befiehlt, Hexer zu fliehen und zu töten: Deuteronomium 18, Leviticus 19 und 20, der Tod Ochozias und Sauls Untergang bezeugen es. Körperliche Strafe trifft nur wirkliche, nicht eingebildete Sünden. Theologen und Glossatoren – von Augustinus bis Thomas – lehren einhellig, dass Hexen mit Dämonenmacht echte Wunder und Schaden wirken. Daher behandeln Kanonisten die Ehehinderung als reale Tat: dauert der Bann über drei Jahre, zerstört er eine geschlossene Verbindung. Sie ordnen Strafen an: Eucharistieverweigerung, vierzig Tage Buße, Klosterhaft für Kleriker, Exkommunikation für Laien, Ehrverlust für alle Helfer.
Gesetz und Kodex drohen sämtlichen, die das Volk »Hexer« oder Wahrsager nennt, unvermeidlich den Tod an. »Niemandem ist es erlaubt, zu weissagen; andernfalls wird an ihm das rächende Schwert die Todesstrafe vollziehen«, erklärt die Rubrik, und weiter: »Wer mit Zauberkunst Fromme bedroht oder Frauenherzen zur Lust verführt, wird den wilden Tieren preisgegeben.« Jeder darf anklagen, als handle es sich um Majestätsverrat; Leugner landen unter der »Kralle«, bis Fleisch und Knochen zerfetzt sind. Einst kamen Hinrichtung und Zerfleischung zusammen, nun brennt man sie, »weil es Weiber sind«. Auch Helfer erwartet Exil und Konfiskation.
Aus allen Prämissen folgt: Es gibt Hexen, die mit Dämonen einen Pakt schließen und kraft göttlicher Zulassung wirkliche Schadenszauber wirken; Gaukelei ist nebensächlich. Vierzehn Hauptarten des Aberglaubens werden unterschieden; jene Frauen gehören zur Gattung der Pythonen, Hexer zu den Malefici, und die Kategorieren dürfen nicht vermischt werden. Wer behauptet, Zauber wirkten nur in der Vorstellung, missdeutet den Canon. Das Werkzeug muss an der Natur der Wirkung teilhaben, daher arbeitet die Hexe leibhaftig mit: durch Blick, Wort oder verborgene Utensilien unter der Schwelle. Phantasie allein erreicht nichts ohne körperliches Zusammenwirken, und die Täterin wird dadurch schuldig wie der Dämon selbst.
Der Canon verlangt, dass Prediger verkünden: Es gibt nur einen Gott; wer mit »Diana« oder »Herodias« reitet, fährt in Wahrheit mit dem Teufel; dieser Ritt ist ein Trugbild des verführten Geistes; der Versklavte muss dem Dämon dienen. Darum ist es unsinnig, diese Sätze auf Hexen auszudehnen, denn sie fliegen sowohl körperlich als geistig. Derselbe Canon bestätigt, dass Dämonen durch Hexen unvollkommene Tiere erschaffen, Krankheiten oder Tod senden und Menschen in Wölfe verwandeln können. Wer hartnäckig leugnet, gilt, sagen manche Glossen, als offen der Ketzerei überführt, doch andere fordern Milde wegen verbreiteter Unwissenheit.
They seek to excuse preachers, not accuse; none is condemned unless suspicion proves strong. Suspicion is threefold: some err from ignorance, others waver despite teaching; error is not heresy until the will resists. Pastors cannot plead ignorance, for they must know divine law and feed souls. Pope Nicolaus warns, "Die Ausstreuung des himmlischen Samens ist uns gegeben: wehe, wenn wir ihn nicht streuen, wehe, wenn wir schweigen." Learning is not required, only enough to serve. Ignorance, freiwillig oder unwissentlich, the first damns—"Er wollte nicht einsehen, auf daß er gut handelte"—the second, like Paul’s ›Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich es unwissentlich tat im Unglauben‹, excuses.
Pastors may find comfort: harm can be mended by grace. Affected ignorance is twofold
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